Integrativer DU in den Jg. 5 und 6 der KGS Hage

1. Der Anspruch, den Schüler in seiner Individualität zu bilden, zu fördern und zu fordern, ist vorrangiges Anliegen bei allen Entscheidungen didaktisch-methodischer, pädagogischer oder unterrichtlicher Art. Die Vorgaben zur Differenzierung im dreigliedrigen Schulsystem werden dabei angemessen berücksichtigt.

2. Unterrichtseinheiten werden für alle Sch. gleich konzipiert.

· Für interessierte Sch. gibt es möglicherweise weitergehendes Material (z.B.: Texte, Lernwerkstattbesuche mit bestimmten Fragestellungen, außerunterrichtliche Lernorte, Befragungen, Aufgaben u.ä.).

· Für Sch. mit bestimmten Schwächen werden Aufgaben mit forderndem Fördercharakter gestellt. Hier sind auch Zusatz- bzw. Differenzierungsstunden denkbar.

3. Die Leistung bei der Mitarbeit im Unterricht wird im Rahmen der einzelnen Erlasse der Schulzweige bzw. -formen bewertet. Zwischen den Schulformen liegt jeweils eine Ziffernnote (z.B.: Eine G 2 ist eine R 1 usw.). Die Lehrkraft erteilt die Note nach ihrem pädagogischen Ermessen im Rahmen einer kooperativen Gesamtschule mit hohem Integrationsanspruch.

4. Die schriftlichen Lernkontrollen werden für alle Sch. gleich konzipiert und gestellt, was jedoch differenzierte und variable Vorbereitung der unterschiedlichen Sch. nicht ausschließt. Im Einzelfall kann es auch differierende Arbeiten bzw. einzelne differenzierte Aufgabenstellungen für die Schulzweige geben. Die Lernkontrollen werden aus den jeweiligen Unterrichtseinheiten entwickelt und von den Jahrgangsteams bzw. den Lehrpersonen der Situation des Jahrgangs bzw. der Lerngruppe angepasst. Bei der Bewertung gelten die Bestimmungen zu Ziffer 3. 

5.  Bei allen  Sch. sind die Rechtschreibleistungen vom 6. Schuljahr an bei jeder schriftlichen Arbeit zu bewerten, sie sind Teil der Deutschnote. Bei der Gewichtung der Rechtschreibleistung der Sch. ist individuell pädagogisch und behutsam zu verfahren. Individuelle Lese-Rechtschreib-Schwächen sind zu berücksichtigen.

